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Die im Verkündungsblatt 36/2019 veröffentlichte Prüfungsordnung des weiterbildenden Masterstudiengangs 
„Automotive Production“ sowie die im Verkündungsblatt 24/2018 veröffentlichte Prüfungsordnung des 
konsekutiven Masterstudiengangs „Systems Engineering“ werden durch Beschluss des Fakultätsrats 
Maschinenbau vom 25.03.2020 sowie des Präsidiums der Ostfalia vom 26.03.2020 wie folgt geändert: 
 
 
 
§ 26 Abs. 2 der Prüfungsordnung des Masterstudiengangs „Automotive Production“ wird wie folgt 
umformuliert: 
 
Erstprüferinnen oder Erstprüfer sind Professorinnen und Professoren sowie Honorarprofessorinnen und  
–professoren, die im Masterstudiengang Automotive Production lehren. zur selbstständigen Lehre berechtigt sind 
2Der Prüfungsausschuss kann im Einzelnen beschließen, dass auch Professorinnen und Professoren, Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben und Lehrbeauftragte, die in dem betreffenden Themenbereich zur selbständigen Lehre 
an der Ostfalia berechtigt sind, als Erstprüferinnen oder Erstprüfer bestellt werden. 

 
 
§ 26 Abs. 2 der Prüfungsordnung des Masterstudiengangs „Systems Engineering“ wird wie folgt 
umformuliert: 
 
Erstprüferinnen oder Erstprüfer sind Professorinnen und Professoren sowie Honorarprofessorinnen und  
–professoren der Fakultät. 2Der Prüfungsausschuss kann im Einzelnen beschließen, dass ehemalige 
Professorinnen und Professoren der Fakultät Lehrkräfte für besondere Aufgaben und Lehrbeauftragte, die in dem 
betreffenden Themenbereich zur selbständigen Lehre an der Ostfalia berechtigt sind, als Erstprüferinnen oder 
Erstprüfer bestellt werden. 


